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Die Rechtsabteilung informiert: 

 
Dienstanweisung Zentrales Schülerregister (ZSR) 

 
Die nachfolgende Dienstanweisung regelt die Zuständigkeiten für Eintragungen im ZSR. Sie folgt dem Grundsatz, dass 
diejenige Organisationseinheit, die die Sachentscheidung trifft, auch den Eintrag vornimmt. Teil A regelt die Zuständig-
keiten und Eintragungsfristen, Teil B die Wiedervorlagefristen bei zeitlich befristet wirkenden Befreiungen und Beurlau-
bungen. 
 

A. Zuständigkeiten 
 

I Vorstellung an Grundschulen, Anmeldung und Aufnahme an Grundschulen, weiter- 
führenden allgemeinbildenden und beruflichen Schulen sowie Schulwechsel  

(außer Übergang in das berufliche Schulwesen, dazu s. IV) 
 Eintragungsgrund zuständig Frist 

1 Vorstellung des Kindes eineinhalb Jahre vor 
Beginn der Schulpflicht, § 42 Absatz 1; 
ersatzweise Anforderung einer Lebens-
bescheinigung für Kinder, die sich dauerhaft 
im Ausland aufhalten 

staatliche Schule oder Ersatzschule, 
bei der die Vorstellung des Kindes 
erfolgte 

umgehend nach der 
Vorstellung oder nach 
Erhalt der Bescheini-
gung 

2 Anmeldung des Kindes zum Besuch der 
Grundschule, § 42 Absatz 2, ersatzweise 
Anforderung einer Lebensbescheinigung 
oder Schulaufnahmebescheinigung für 
Kinder, die sich dauerhaft im Ausland 
aufhalten  

Schule, bei der das Kind angemeldet 
wurde 

umgehend nach der 
Anmeldung oder nach 
Erhalt der Bescheini-
gung 

3 Aufnahme eines Kindes oder Jugendlichen 
an einer staatlichen Schule oder Ersatzschule, 
§ 28 Absatz 1  

Schule, die das Kind, die Jugendliche 
oder den Jugendlichen aufgenommen 
hat 

umgehend nach 
Aufnahme 

4 Aufnahme an einer Ergänzungsschule, 
§ 37 Absatz 3 Satz 2 

Schule, die das Kind, die Jugendliche 
oder den Jugendlichen aufgenommen 
hat 

umgehend nach 
Genehmigung durch 
Schulaufsicht1

5 
 

Feststellung, dass Sprachförderung erfor-
derlich ist (VSK-Pflicht + zusätzliche Sprach-
fördermaßnahmen), § 28 a Absatz 2 2

staatliche listenführende Schule oder 
staatliche Schule, bei der das Kind 
vorgestellt wurde 3

umgehend nach 
Bescheiderteilung 

 
6 Schulwechsel Veranlassung durch abgebende 

Schule mit Eingabe der aufnehmen-
den Schule 

nach Aufnahmebestä-
tigung der aufneh-
menden Schule 

  Aufnahme wie Ziffer I.3 umgehend nach 
tatsächlich erfolgter 
Aufnahme  

 

                                                           
1  Allgemeinbildende Ergänzungsschulen buchen ihre Schüler bei Aufnahme ins ZSR. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Schul-

aufsicht nicht bis zwei Wochen nach Wiederaufnahme des Unterrichts im neuen Schuljahr widerspricht. 
2  Befreiung siehe III.2 e) 
3  Diagnostiziert eine Ersatzschule bei der Vorstellung des Kindes Sprachförderbedarf, muss das Kind zur abschließenden Klärung in 

der listenführenden Grundschule vorgestellt werden. Diese erteilt gegebenenfalls den Bescheid und nimmt die Eintragung ins ZSR 
vor. 
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II Gastschülerinnen und Gastschüler 
 Hamburgische Schülerinnen und Schüler, die eine Schule in Schleswig-Holstein oder Niedersachsen 

besuchen 
 Eintragungsgrund zuständig Frist 

1 Grundschule – Erteilung der Genehmigung, 
Eintragung der aufnehmenden Schule 

Verwaltungsservice der Schulaufsicht 
– B-S 

nach Schulfreigabe 
durch die Schulauf-
sicht und Bestätigung 
der aufnehmenden 
Schule 

2 Sonderschule – Erteilung der Genehmigung, 
Eintragung der aufnehmenden Schule 

Verwaltungsservice der Schulaufsicht 
– B-S 

wie II.1 

3 Berufliche Schulen – Berufsschule – 
Erteilung der Genehmigung für Schüler mit 
Ausbildungsbetrieb in Hamburg, Eintragung 
des Zeitraums und der aufnehmenden Schule 

IZ-HIBB – Sachbearbeitung SAB wie II.1 

4 Sekundarstufen 1 und 2 (außer in den Fällen 
II.2 und 3) 

Verwaltungsservice der Schulaufsicht 
– B-S; IZ-HIBB – Sachbearbeitung 
SAB 

umgehend nach 
Benachrichtigung aus 
den Nachbarländern 

III Beurlaubung, Befreiung von der Schulpflicht, Ruhen und Beendigung der Schulpflicht 

1 Kurzfristige Beurlaubungen, Befreiung von einzelnen Unterrichtsveranstaltungen, Auslandsaufenthalt 
zum Zwecke des Schüleraustausches oder Besuchs einer vergleichbaren Schule im Ausland, Projekt 
Auszeit 

 Eintragungsgrund zuständig Frist 
a) Beurlaubung vom Unterricht für mehr als 

sechs Wochen bis zu einem Jahr wegen 
Schüleraustausches oder Besuchs einer 
vergleichbaren Schule im Ausland, § 28 
Absatz 3 Satz 3 

staatliche Stammschule oder Ersatz-
schule, bei Genehmigung durch die 
Schulaufsicht Verwaltungsservice der 
Schulaufsicht – B-S oder IZ-HIBB – 
Sachbearbeitung SAB 

umgehend nach 
Genehmigung 

b) Beurlaubung wegen Betreuung eines 
eigenen Kindes, § 28 Absatz 3 Satz 3 

Verwaltungsservice der Schulaufsicht 
– B-S 

umgehend 

c) Beurlaubung wegen Besuchs einer überbe-
trieblichen Ausbildung, § 28 Absatz 3 Satz 3 

Stammschule oder IZ-HIBB  umgehend 

d) Beurlaubung zum Besuch einer 
Produktionsschule im Rahmen des 
Projekts Auszeit, § 28 Absatz 3 Satz 2 

IZ-HIBB nach Entscheidung der 
Stammschule in der Fallkonferenz 

umgehend 

2 Langfristige Beurlaubungen und Befreiungen, Zurückstellungen, Ruhen und Beendigung der Schul-
pflicht 

 Eintragungsgrund zuständig Frist 
a) Befreiung aus wichtigem Grund bei hinrei-

chendem Unterricht oder gleichwertiger 
anderweitiger Förderung, § 39 Absatz 2 4

Verwaltungsservice der Schulaufsicht 
– B-S 

 

umgehend nach 
Entscheidung der 
Schulaufsicht 

b) Befreiung von der Schulpflicht nach § 39 
Absatz 2 wegen Ausbildung im öffentlichen 
Dienst, Ausbildung auf bundes- oder landes-
gesetzlicher Grundlage, § 39 Absatz 2  

IZ-HIBB – Sachbearbeitung SAB umgehend nach 
Entscheidung der 
Schulaufsicht 

c) Feststellung, dass wegen andauernden 
Aufenthalts außerhalb Hamburgs der 
Schulbesuch am Aufenthaltsort erfolgt5

Rechtsabteilung, Sachgebiet V 301 

, 
[gilt nicht für Gastschülerinnen und –Schüler 
nach II und für Auslandsaufenthalte nach III 
Ziffer 1 Buchstabe a] 

umgehend nach 
Glaubhaftmachung 

d) Beendigung der Schulpflicht  
nach 11 anrechenbaren Schuljahren oder mit 
Vollendung des 18. Lebensjahres, § 37 Ab-
satz 3 Satz 1 u. 3 

Stammschule bei Entlassung aus 
der Schule 

e) Befreiung von der VSK-Pflicht wegen 
Besuchs einer Kita6

staatliche listenführende Schule oder 
staatliche Schule, bei der das Kind 
vorgestellt wurde 

, § 28 a Absatz 3 
umgehend nach 
Entscheidung 

f) Zurückstellung vom Schulbesuch oder vom 
Besuch einer VSK, § 38 Absatz 3 Satz 1 

Verwaltungsservice der Schulaufsicht 
– B-S 

umgehend nach 
Entscheidung 

                                                           
4  z. B. Integrationskurse, die von einem staatlichen Träger gefördert werden. 
5  z. B. Auswärtige Unterbringung nach §§ 33, 34 SGB VIII, Auslandswohnsitz bei Migranten 
6  Für Zurückstellungen von der VSK-Pflicht gemäß § 28 a Absatz 3 i. V. m. § 38 Absatz 3 Satz 1 gilt Ziffer III.2 f) 
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3 Ruhen der Schulpflicht 
 Eintragungsgrund zuständig Frist 

a) Niederkunft,  § 40 Absatz 1 Stammschule umgehend nach 
Genehmigung 

b) Wehr- oder Zivildienst, freiwilliges soziales 
oder ökologisches Jahr, § 40 Absatz 2 Satz 1 

Verwaltungsservice der Schulaufsicht 
– B-S, IZ-HIBB  

umgehend nach 
Genehmigung 

c) Besuch einer Bildungseinrichtung, Berufs-
tätigkeit, sonstige begründete Einzelfälle, 
 § 40 Absatz 2 Satz 2  

Verwaltungsservice der Schulaufsicht 
– B-S, IZ-HIBB – Sachbearbeitung 
SAB 

umgehend nach 
Genehmigung 

IV Übergang in das berufliche Schulwesen 
 Eintragungsgrund zuständig Frist 

1 Wechsel in das berufliche Schulwesen Veranlassung durch abgebende 
Schule, Eingabe der angewählten 
Schule 

nach Anmeldung der 
Schülerin/des Schü-
lers an aufnehmender 
Schule  

  Schule, die die Jugendliche oder den 
Jugendlichen aufgenommen hat 

zum Schuljahresbe-
ginn oder umgehend 
nach tatsächlich 
erfolgter Aufnahme 

2 Aufnahme/Zuweisung bis dahin unversorg-
ter Schülerinnen und Schüler zwei Wochen 
nach Schuljahresbeginn (Ziffer 4.4 der 
Richtlinie für den Umgang mit Schulpflicht-
verletzungen) 

IZ-HIBB umgehend 
Schule, die die Jugendliche oder den 
Jugendlichen aufgenommen hat 

umgehend nach 
tatsächlich erfolgter 
Aufnahme 

V Andauernde Schulpflichtverletzung 
 Eintragungsgrund zuständig Frist 
 Andauernde Schulpflichtverletzung nach 

Ziffern 8.4 und 8.5 der Richtlinie für den 
Umgang mit Schulpflichtverletzungen 

Stammschule 6 Wochen nach Do-
kumentation im Schü-
lerbogen  

 
B. Wiedervorlagefristen 

Die in Ziffer III 1 d) genannte Entscheidung ist für 3 Monate auf Wiedervorlage zu legen. Nach drei Monaten wird von der 
Stammschule eine Mitteilung eingeholt, ob die Beurlaubung fortgesetzt wird. Erforderlichenfalls ist der Eintrag anzupas-
sen. 
Die in den Ziffern II.1, II.2, II.3, III.2.a), III.2.c), III.3.c) genannten Entscheidungen und Eintragungen sind für ein Jahr auf 
Wiedervorlage zu legen. Nach einem Jahr prüft die zuständige Stelle ihre Sachentscheidung und ändert erforderlichen-
falls den Eintrag.  
 

C. Inkrafttreten 

Diese Dienstanweisung tritt zum 06.06.2011 in Kraft. Zum selben Zeitpunkt tritt die Dienstanweisung Zentrales Schüler-
register vom 16. Januar 2009 außer Kraft. 
 
06.06.2011 V30/181-11.71/02 
MBlSchul 2011 Seite 16 
 
 
 

* * * 
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Hinweis der Rechtsabteilung: 
 

Zweite Verordnung zur Änderung der Schul-Datenschutzverordnung 
Vom 26. April 2011 (HmbGVBl. 17, S. 199 ff.) 

 
Die geänderte Verordnung finden Sie im Internet unter dem Link www.landesrecht.hamburg.de oder unter 
dem Link www.schulrecht.hamburg.de. 
 
15.06.2011 V 33/AZ. 181.-11.70 
MBlSchul 2011 Seite 19 wird im SchulR HH unter Ziffer 5.10.2 aktualisiert und 
 hebt Ziffern 5.10.4, 5.10.5 und 5.10.12 auf 
 
 

* * * 
 
 

Hinweis der Rechtsabteilung: 
 

Erteilung der Ersatzschulgenehmigung als Grundschule 
für die Bugenhagen-Schule im Hessepark“/ 

Widerruf der Genehmigung als Primarschule 
 
Der Evangelischen Stiftung Alsterdorf ist mit Bescheid vom 12. Mai 2011 als Schulträgerin gemäß § 6 Ham-
burgisches Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. September 2004 (HmbGVBl. S. 365), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. April 2010 (HmbGVBl. 
S. 342), die staatliche Genehmigung zur Errichtung einer Grundschule als Ersatzschule mit dem Namen 
„Bugenhagen-Schule im Hessepark“ erteilt worden. Die Grundschulgenehmigung tritt an die Stelle der mit 
Bescheid vom 4. August 2010 erteilten Genehmigung der gleichnamigen Primarschule (Az. 185-12.01/35). 
Letztere wurde von Amts wegen widerrufen, da sie nicht mehr dem geltenden § 14 Hamburgisches Schulge-
setz (Grundschule) und damit den Anforderungen an eine Ersatzschule entspricht (Az. 185-12.06/02). 
 
07.06.2011 V 32/185-12.01/49, 185-12.01/35, 185-12.06/02 
MBlSchul 2011 Seite 19 
 
 

* * * 
 
 

Hinweis der Rechtsabteilung: 
 

Erteilung der staatlichen Genehmigung 
und Verleihung der staatlichen Anerkennung 

für die Sekundarstufe II der Stadtteilschule „Wichern-Schule“ 
 
Der Stiftung Das Rauhe Haus sind als Schulträgerin mit Bescheiden vom 6. Juni 2011 gemäß §§ 6 und 9 
Hamburgisches Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft (HmbSfTG) auf ihre Anträge vom 3. Januar 2011 
hin die staatliche Genehmigung zur Erweiterung ihrer bestehenden Stadtteilschule mit dem Namen 
„Wichern-Schule“ um die Sekundarstufe II erteilt sowie die staatliche Anerkennung für dieselbe verliehen 
worden. 
 
08.06.2011 V 32/185-12.01/43 
MBlSchul 2011 Seite 19 u. 185-12.03/17 
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